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Richtlinie für den Aufenthalt in den Ferienheimen des SfS

Die Stasi sorgte mit einem eigenen Ferienwesen für die Erholung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Richtlinie von 1954 regelte den Aufenthalt
in den Ferienheimen.

Im Auftrag und mit Wissen der SED überwachte und unterdrückte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) die eigene Bevölkerung. Innerhalb des
Geheimpolizeiapparates sorgte ein eigenes Ferienwesen dafür, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig vom Dienst erholen konnten.
So zogen die in der DDR beliebten Urlaubsziele  vornehmlich die Ostseeinseln Rügen und Usedom, die Sächsische Schweiz, das Erzgebirge, der Harz und
der Thüringer Wald, auch das MfS an.

Die Ferienobjekte standen den hauptamtlich für die Stasi tätigen Männern und Frauen sowie deren Familien zur Verfügung. Für die Kinder der Stasi-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter existierten zahlreiche Ferienlager, beispielsweise in Klausheide am Möllensee in Brandenburg oder in Leupoldishain in
Sachsen. Doch auch inoffizielle Mitarbeiter (IM), Offiziere im besonderen Einsatz (OibE), in der DDR stationierte Vertreter der sozialistischen
Bruderdienste - allen voran des sowjetischen KGB - MfS-Rentner und "verdiente Kundschafter" kamen in den Genuss der Urlaubsplätze. Zusätzlich
standen ausgewählte Ferienplätze für Schulungen, Weiterbildungen und für "operative Zwecke" zur Verfügung. Dazu gehörten beispielsweise
Beobachtungsmaßnahmen oder Treffen von Führungsoffizieren mit IM oder OibE.

Die restriktiven Befehle und Vorschriften, denen die Angehörigen des MfS unterlagen, reichten weit in das Privatleben und prägten das Familienleben.
So blieb man nicht nur in der Freizeit, sondern auch in den Ferien meist unter sich. Eine vom 17. Februar 1954 überlieferte Richtlinie des
Staatssekretariats für Staatssicherheit (SfS) verdeutlicht, dass dem eigenen Ferienwesen bereits in der Frühphase der Geheimpolizei eine große
Bedeutung beigemessen wurde.

Der stellvertretende Stasi-Minister Otto Walter nennt in dem Dokument neben Urlaubszeiten, Preisen und Verpflegung auch das Kultur- und
Unterhaltungsprogramm für die Stasi-Mitarbeiter. So seien die Strandgäste unter anderem "durch eine Lautsprecheranlage mit
Schallplattenübertragungen zu unterhalten." Das Ziel der Ferienplanung: "Mitarbeiter, die unsere Heime benutzen, sollen Freude, Erholung,
Entspannung und neue körperliche und geistige Kräfte zum Kampf gegen die Feinde der Partei und Arbeiterklasse finden."
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